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Ich frage den Senat: 

 

Vorbemerkung: Die persönlichen Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII (Wohnungslosenhilfe) stagnieren seit Jahren. Die Be-

willigungspraxis der zuständigen Bezirksämter ist eher verhalten. Die Leistungsanbieter und die Antragsteller erhalten 

sehr spät eine Rückmeldung zum Bearbeitungsstand, obwohl die Zahl der leistungsberechtigten wohnungslosen Men-

schen in besonderen sozialen Lebenslagen zunimmt und die Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII in einer Notlage schnelle 

Unterstützung bieten könnten, explizit in den neuen „Leitlinien der Berliner Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungslosen-

politik“ mehrfach als adäquate Hilfen im Wohnungsnotfall benannt werden.  

  

 

1. Wie haben sich die Fallzahlen von Wohnungsnotfällen und gewährten Leistungen gem. §§ 67 ff. SGB XII entwickelt? 

Bitte seit 2016 jährlich nach Bezirken aufschlüsseln. 

 

2. Muss für Leistungen gem. §§ 67 ff. SGB XII ab 2020 ein Antrag auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 

Schwierigkeiten gestellt werden oder gilt nach wie vor der Kenntnisgrundsatz des Sozialhilferechts? 

 

3.  Wie stellt der Senat sicher, dass über den Bedarf und die Leistungen zeitnah und zügig entschieden wird, so dass 

Menschen in sozialen Schwierigkeiten schnell Hilfe erhalten? 

 

4. Wie lange dauert es durchschnittlich bis über den Bedarf und die Leistung gem. §§ 67 ff. SGB XII entschieden ist, 

nachdem das Amt vom Hilfebedarf Kenntnis erlangt hat? Bitte seit 2016 jährlich nach Bezirken aufschlüsseln. 

 

5. Welche Informationen und Hilfestellungen zu möglichen Leistungen stehen den potentiellen Antragstellern zur Verfü-

gung? 

 

6. Wie bewertet der Senat die bisherige Zusammenarbeit und Leistungserbringung der in der Wohnungslosenhilfe tätigen 

Träger, welche Verbesserungsmöglichkeiten werden gesehen und mit welchen konkreten Ansätzen werden diese wann 

angegangen? 

 

 

Berlin, 26. September 2019 

 

 

 

Antwort   

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:  


